TH Köln
Zusatz zu den besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen bei Arbeiten an der Technischen Hochschule Köln

Arbeiten an künstlichen Mineralfasern in den Gebäuden der Technischen Hochschule Köln

Der Auftragnehmer hat vor Aufnahme der Arbeiten folgende Unterlagen dem Auftraggeber vorzulegen:

- 	Nachweis bezüglich der notwendigen technischen Ausstattung
· Kopie der Anzeige an das zuständige Staatliche Amt für Arbeitsschutz 

Liegen die genannten Unterlagen nicht vor, so dürfen die Arbeiten   in keinem Fall begonnen werden. 

Die Arbeiten an künstlichen Mineralfasern haben nach den techn. Regeln für Gefahrstoffe TRGS 521 -Faserstäube zu erfolgen. Vor Beginn der Arbeiten ist der Arbeitsplan mit der Technischen Hochschule Köln abzustimmen.
Ergänzend hierzu sind die beauftragten Arbeiten zwingend gemäß der vorgegebenen, zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber im Vorfeld abgestimmten, Verfahrensbeschreibung auszuführen. Die Verfahrensbeschreibung ist Bestandteil des Vertrages. Die Nichteinhaltung der dort gemachten Vorgaben berechtigt den Auftraggeber zur sofortigen Entziehung des Auftrages. Die Kündigung wird sofort wirksam. Sie kann mündlich oder schriftlich ausgesprochen werden. Mündlich ausgesprochene Kündigungen müssen seitens des Auftraggebers schriftlich bestätigt werden. Ein Versäumen dieser schriftlichen Kündigungsbestätigung hat jedoch keine rechtliche Auswirkung bzgl. der Auftragsentziehung.  Mehrkosten die dem Auftraggeber aufgrund der Auftragsentziehung entstehen müssen vom gekündigten Auftragnehmer erstattet werden.

Die Arbeiten gelten erst dann als beendet, wenn die Arbeiten seitens des Auftragnehmers abgenommen worden sind. Die Abnahme der Arbeiten wird schriftlich bestätigt. Auf Freigabemessungen kann verzichtet werden, wenn einer der unter Punkt 3.2 Absatz 2 der TRGS 521 genannten Tatbestände erfüllt ist (z. B. bei Arbeiten geringen Umfangs). 

Für neu einzubauende Produkte muß der Auftragnehmer ein EN-Sicherheitsdatenblatt vorlegen und bestätigen, daß es sich um ein Produkt mit einem Kanzerogenitätsindex > 40 handelt, sofern nicht aus dem Datenblatt erkennbar.






